	Firma:
	Betriebsanweisung
Tonerwechsel
	Stand: TT.MM.JJJJ

	
	Anwendungsbereich
	

	Betrieb:
Arbeitsbereich, Arbeitsplatz:
Tätigkeit: Wechseln von Tonerkassetten

	
	Gefahren für Mensch und Umwelt
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	Reizung von Augen, Haut und Atemwegen
möglicherweise sensibilisierende Wirkung
Brandgefahr durch Tonerstaub

	
	Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
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	Tonerkassette nur nach Anweisung des Herstellers wechseln und reinigen – siehe Verpackungsaufdruck oder separaten Beipackzettel
Geräte bzw. Geräteteile nicht abpusten
Aufwirbeln und Verteilen des Toners/Toner-Staubs durch Pusten, Luftzug oder Durchlaufen vermeiden
beim Wechseln nicht rauchen, essen oder trinken
beim Wechseln möglichst Einweghandschuhe benutzen, Hautkontakt vermeiden
mit ggf. verschmutzten Händen auf keinen Fall Augen, Nase oder Mund berühren
Zündquellen fernhalten

	
	Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall
	

	
	Führungskraft (Name) informieren (Telefonnummer)
verschütteten Toner mit Einweghandschuhen und feuchtem Tuch oder Papier aufnehmen und in separatem Kunststoffbeutel entsorgen
im Brandfall Toner mit Feuerlöscher löschen

	
	Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe
	Notruf: 112

	[image: Rettungszeichen "Erste Hilfe" (E003) gemäß ASR A1.3]
	Erste Hilfe leisten:
Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?)
Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern)
(Notrufnummern)
besondere Erste-Hilfe-Maßnahmen:
bei Hautkontakt: gründlich mit Seife und Wasser reinigen
bei Augenkontakt: mit klarem Wasser spülen, im Bedarfsfall Augenärztin bzw. Augenarzt aufsuchen
Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren

	
	Instandhaltung, Entsorgung
	

	
	Gerät regelmäßig (Intervall) entsprechend den Herstellervorgaben prüfen und warten lassen
verbrauchte Tonerkassetten in den dafür vorgesehenen Kunststoffbeutel legen und verschließen
Beutel an der dafür vorgesehenen Sammelstelle abgeben (Wo?)


Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.
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